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Die Verpflegsausrüstung
Der lange Aktivdienst, während dem wir vielleicht wochen- oder gar monate-

lang immer am gleichen Orte bleiben, hat den Begriff der Verpflegsausrüstung, von
dem wir hier sprechen wollen, etwas verwischt. Wir wollen ihn uns wieder in

Erinnerung rufen.
Die Tagesportion und die Tagesration ist nicht bestimmt für einen Kalender-

tag, sondern umfasst die Verpflegung und die Fourage für den Mittag und den)

Abend des einen Tages, sowie den Morgen des darauffolgenden Tages. Diesem
Grundsatz

Mittag — Abend — Morgen

wird heute bei der Truppe nicht überall nachgelebt. Finden die Fassungen am
Abend statt, so wird beispielsweise das Brot häufig schon zum Frühstück des

darauffolgenden Tages, wenn nicht gar schon zum Abendessen selbst abgegeben,
statt erst nach der Frühstücksverpflegung.

Die Verschiebung der Tagesportion auf „Mittag — Abend — Morgen" hat
seinen bestimmten Grund. Gelangt nämlich der Fassungstrain aus irgendwelcher
Ursache mit den gefassten Artikeln erst in den Morgenstunden des der Fassung
folgenden Tages zur Truppe, so ist das Miorgenessen auf jeden Fall gesichert.
Aus diesen Sicherheitsgründen sollten wir uns auch im gegenwärtigen Verhältnis
stets an die reglementarische Aufteilung der Verpflegung halten. Nur so kann sich
der Fourier vor Überraschungen bei plötzlichen Dislokationen oder Verschiebungen
der Fassungszeiten bewahren. Der Kriegskommissär, welcher die Fassungen an-
setzt, wird nämlich immer damit rechnen, dass die Tagesportion die Frühstücks-
Verpflegung und die Tagesration das Morgenfutter des folgenden Tages noch um-
fasst. Er könnte also seine Disposition nötigenfalls so treffen, dass der Fassungs-
train erst nach der Morgenverpflegung bei der Truppe eintrifft. Der Fourier, der
sich nicht an die reglementarische Verteilung der Tagesportion hält, würde dadurch
aber in Schwierigkeit geraten.

Eläufig, besonders bei einer Mobilmachung oder bei Dislokationen, wechseln
die Lieferanten der Verpflegung. Eine kleine graphische Darstellung, wie wir sie

hier als Muster angeben, hilft mit, die Übersicht zu erleichtern.
Die Darstellung, die an Übersichtlichkeit noch wesentlich gewinnt, wenn die

Felder farbig ausgefüllt werden, erklärt sich von selbst:
Die Truppe mobilisiert am 23.9. in Zürich, wird dann in der Nacht vom

23. 24. 9. in die Gemeinde X transportiert, wo sie bis zum Morgen des 27.9.ver-
bleibt. Am 27. 9. erfolgt der Marsch in eine neue Unterkunft (Gemeinde Y).

Das Platz-Kdo. liefert im angenommenen Fall die ersten 2 Tagesportionen
sowie 2 Rationen Flafer, ferner Heu bis und mit Morgenfutter des 24. 9. Die Ver-
pflegung für den 25. 9. (bis und mit Frühstück des 26.9.) werden .wir uns selbst

zu beschaffen haben. Am 25. 9. fassen wir die Tagesportion für den 26.9. (bis und
mit Morgenessen des 27.9.) von der Vpf. Kp. 7. Am 26.9. findet eine Doppel-
fassung von der Vpf. Kp. 7 statt für die Verpflegung bis und mit 29. 9. morgens,



194 „DER FOURIER" September 1941

ausgenommen Fleisch. Für den Marschtag des 27.9. ist die Verpflegung der
Fleischkonserve befohlen, vom 28. 9. an erhalten wir das Fleisch aus einer Rgt.-
Feldschlächterei. Das Heu liefert uns bis und mit Morgenfutter des 24.9. das

Platz-Kdo. Von da an beziehen wir das Heu von der Gemeinde X. Das Morgen-
futter für den Marschtag (27.9.) wird noch von X mitgenommen. Mittag- und
Abendfutter des 27. 9. verschaffen wir uns auf dem Marsch. Vom 28. 9. an wird das

Heu von der Gemeinde Y bezogen.

Tag 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 20.9. 29.9.

Standort Zürich Gem. e i 21 d e X Marsch Gerne i n d e Y
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Eine solche Übersicht wird immer dann am Platze sein, wenn die Beschaffung
der Verpflegsartikel von verschiedenen Seiten erfolgen muss. Le.

Rationierung und Truppenhaushalt
von Lt. Qm. P. Spreng, Luzern

Die immer grösser werdende Verknappimg auf dem Inlandmarkt und die
damit verbundene Rationierung verschiedener Artikel komplizieren den admini-
strativen Dienst auch in der Armee. Im Nachstehenden sei eine kurze Zusammen-

Stellung über die Beschaffung von rationierten Artikeln bei der Truppe gegeben.
Als Grundlage dienten die I. V. A. 41, ergänzende Weisungen und Mitteilungen

der betreffenden Kontrollstellen.
I. Rationierte Lebensmittel

A. Rationierung und Truppen haushält
1.Die in der Tagesportion festgesetzten Mengen an Trockengemüsen sind die

höchstzulässigen Bezugsmengen.
2. Was durch Nachschub bezogen werden kann, darf nicht freihändig ange-

kauft werden.
3. Rationierte Waren, die nicht durch Nachschub geliefert werden, können gegen

Gutschein R 10 bezogen werden. (Bezugsscheine nach Warengattungen ge-
trennt, Bezugsmenge ausser in Zahlen auch in Buchstaben angeben).
Für Brotlieferungen durch Lieferanten sind ebenfalls Bezugsscheine durch
die abrechnende Stelle abzugeben.
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